
Regionalverband Ruhr
90. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99)
auf dem Gebiet der Stadt Duisburg (Alt-Homberg)
Änderung eines Bereichs für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) mit
Güterumschlaghafen in einen Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) sowie Änderung
eines Schienenweges für den überregionalen und regionalen Verkehr
Aufstellungsbeschluss
Stand: Juli 2021

Anlage 1

bisherige Festlegung:

(Auszug aus der zeichnerischen Festlegung des Regionalplan GEP 99 Maßstab 1:50.000 - Blatt L 4506 Duisburg)

geplante Festlegung:

jjRG Abfalldeponien

op regionalbedeutsame Park-and-Ride-Anlagen

RRB Abwasserbehandlungs- und -reinigungsanlagen

RRyN Standorte des kombinierten Güterverkehrs

R Anschlussstelle, Straßennetz
Haltepunkte für den überregionalen und regionalen Verkehr, Bestand,
Bedarfsplanmaßnahmen
Stadtbahn Haltepunkt
Schienenwege für den Hochgeschwindigkeitsverkehr und sonstigen
großräumigen Verkehr, Bestand, Bedarfsmaßnahmen
Schienenwege für den überregionalen und regionalen Verkehr, Bestand,
Bedarfsplanmaßnahmen
Stadtbahn
BAB Bestand, Bedarfsplanmaßnahmen
Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr,
Bestand, Bedarfsplanmaßnahmen

Sonstige regionalplanerisch bedeutsame Straßen (Bestand und Planung)

> Wasserstraßen unter Angabe der Güterumschlaghäfen

Schutz der Natur
Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung
Regionale Grünzüge
Überschwemmungsbereiche
Sicherung und Abbau oberflächennaher Bodenschätze
Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB)
Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)
GIB für zweckgebundene Nutzungen
Bahnbetriebsflächen
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche
Oberflächengewässer
Waldbereiche


